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Änderung der Einheitlichen Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung von 

Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr  

(CUV - Anhang D zum Übereinkommen) 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für Zwecke dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften bezeichnet der Ausdruck: 

[…] 

b) „Wagen“ auf eigenen Rädern auf Eisenbahnschienen rollende Fahrzeuge ohne 

eigenen Antrieb; 

c) „Halter“ die natürliche oder juristische Person, die als Eigentümerin oder 

Verfügungsberechtigte einen Wagen als Beförderungsmittel wirtschaftlich 

nutzt; 

[…] 

Artikel 9 

Haftung für Bedienstete und andere Personen 

§ 1 Die Parteien des Vertrages haften für ihre Bediensteten und für andere Personen, 

deren sie sich zur Erfüllung des Vertrages bedienen, soweit diese Bediensteten und 

anderen Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. 

§ 2 Haben die Parteien des Vertrages nichts anderes vereinbart, so gelten die Betreiber 

der Eisenbahninfrastruktur, auf der das Eisenbahnverkehrsunternehmen den Wagen 

als Beförderungsmittel verwendet, als Personen, deren sich das Eisenbahnverkehrs-

unternehmen bedient. 

§ 3 Die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) gemäß Artikel 15 § 2 der 

Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF gilt als Person, derer sich der Halter 

bedient. 

So hat der Vertrag nach Artikel 1 die  ür die  e  hrleistung eines  n ormati-

onsaustausches zwischen ECM und Eisenbahnunternehmen gemäß Artikel 15 § 

3 der Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF nötigen Bestimmungen zu enthal-

ten. 

§ 5 Die §§ 1, 2 und 3 gelten auch bei Subrogation nach Artikel 8. 

 


